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Situation

Das Liegenschaftskataster besetzt nach wie
vor eine Schlüsselposition für Investitio-
nen im Land Brandenburg und ist damit
unweigerlich Zielscheibe vielfältiger Kri-
tik, wenn Verzögerungen in der Antrags-
bearbeitung auftreten. Hauptanliegen muß
es daher sein, Bearbeitungsstaus zu behe-
ben und den Kunden mit seinen unter-
schiedlichen Anforderungen auf Dauer in
einer vertretbaren Zeit zu angemessenen
Kosten zu bedienen.

Die bereits in allen Katasterbehörden
durch das Ministerium des Innern vorbeu-
gend und beratend wahrgenommene Son-
deraufsicht und die Weiterbildung der Be-
diensteten der Katasterbehörden waren und
sind wesentliche Voraussetzungen, Arbeits-
weisen und damit Bearbeitungszeiten zu
beeinflussen sowie das Leistungsvermö-
gen zu steigern. Andere bereits eingeleite-
te Maßnahmen zur Leistungssteigerung
sind

$ der Einsatz moderner Technik und Da-
tenverarbeitung,

$ die Einrichtung eines computergestütz-
ten Mikrofilmgebrauchsarchivs,
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Die Ausübung der Verwaltungstätigkeit im Liegenschaftskataster des
Landes Brandenburg wird im wesentlichen bestimmt durch übernommene,
bewährte Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Dies gibt jedoch nur
scheinbar Gelegenheit, sich wohlgefällig dem Tagesgeschäft hinzugeben.
So wenig Bewährtes achtlos aufgegeben werden darf, so sehr müssen
althergebrachte Auffassungen überdacht, andere Auffassungen gewürdigt
und  nicht mehr zeitgemäße Vorstellungen überwunden werden.

$ der Aufbau permanenter Referenzsta-
tionen zum erleichterten Einsatz satel-
litengestützter Liegenschaftsvermes-
sungen,

$ die forcierte Einrichtung der Automati-
sierten Liegenschaftskarte.

Die erfreuliche Wirkung der getroffenen
Maßnahmen ist aus den nachfolgenden 8
Abbildungen ersichtlich. Für beantragte
Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch und
der Liegenschaftskarte ist ein zufrieden-
stellender Bearbeitungszeitraum nahezu
erreicht. Die landesdurchschnittlichen Be-
arbeitungszeiten für andere beantragte
Amtshandlungen gehen aufgrund der ein-
geleiteten Maßnahmen, zu denen bis zum
Jahresende auch die Prüfung der Vermes-
sungsschriften durch Fachkräfte anderer
Vermessungs- und Katasterbehörden
(Aktenversendungsmodell) gehört, konti-
nuierlich zurück, obwohl die Antragszahlen
stetig angestiegen sind. Die positive Ent-
wicklung der Bearbeitungszeiträume in den
Katasterbehörden wird anhalten, da sich
die Wirkung der eingeleiteten Maßnah-
men noch nicht voll entfaltet hat und die
Maßnahmen weiterhin mit Nachdruck be-
trieben und ergänzt werden.
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Rechts- und

Verwaltungsvorschriften
Die vorgenannten Maßnahmen reichen al-
lein nicht aus, den genannten Erwartungen
gerecht zu werden. Die in Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften vorgegebenen Ver-
fahrensweisen müssen den technischen
Möglichkeiten und Kundenwünschen an-
gepaßt und die Qualität des Liegenschafts-
katasters Zug um Zug gesteigert werden.
Die Novellierung des Vermessungs- und
Liegenschaftsgesetzes Ende 1997 war ein
wichtiger Schritt in diese Richtung [1].
Nun ist es notwendig, den Gegebenheiten
und Zielvorstellungen angepaßte, weitere
Regelungen zu treffen. Neben organisato-
rischen Maßnahmen, der Berücksichtigung
wirtschaftlicher Gesichtspunkte und dem
Einsatz moderner Technik können Be-
schleunigungseffekte und Kostensenkun-
gen nur erreicht werden, wenn Standards
am Willen des Gesetzgebers und am Be-
dürfnis des Rechtsverkehrs, der Verwal-
tung und der Wirtschaft ausgerichtet wer-
den und fachliche Erfordernisse nicht über-
schreiten.

Die nachfolgenden Ausführungen ge-
ben wesentliche Zielvorstellungen wie-
der.

Aufgabenteilung

Mit der Erledigung von Vermessungsan-
trägen sind die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieure/Vermessungsbefug-
ten wie auch im geringen Maße die Kataster-
behörden befaßt. Neben diesen Tätigkei-
ten umfassen die Pflichtaufgaben der Kata-
sterbehörden aber auch Arbeiten, die der
Befriedigung der Belange der Allgemein-
heit zu sozial angemessenen Bedingungen
dienen (Daseinsvorsorge). Zu diesen
Pflichtaufgaben gehören

$ die Darstellung und Beschreibung der
Nutzung und des Eigentums an Grund
und Boden für alle Liegenschaften (Flur-
stücke und Gebäude) und die Bereitstel-
lung der aktuellen Daten,

$ zusammen mit dem Grundbuch die
rechtliche Sicherung des Eigentums mit
Hilfe des amtlichen Verzeichnisses der
Grundstücke nach § 2 Abs. 2 der Grund-
buchordnung,

$ die Schaffung eines raum- und liegen-
schaftsbezogenen Basisinformations-
systems für die  Anforderungen des
Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der
Wirtschaft,

$ die Verknüpfung zu den öffentlich-
rechtlichen Festlegungen anderer Fach-
bereiche,

$ die Bereitstellung von Daten für die
Bemessung öffentlicher Abgaben.

Aufgrund der Fülle der zu bewältigen-
den Aufgaben und des im Verhältnis dazu
knappen Personalbestandes verweisen die
Katasterbehörden bei Vermessungsanträ-
gen auf den freien Berufsstand. Die still-
schweigende Verteilung der Aufgaben-
schwerpunkte zwischen den Kataster-
behörden - Ausfertigung der Vermessungs-
unterlagen sowie Prüfung und Übernahme
der Vermessungsschriften - und dem frei-
en Berufsstand - Ausführung der örtlichen
Vermessungsarbeiten und Fertigung der
Vermessungsschriften - hat sich bewährt.
Die Anzahl der amtseigenen Vermessun-
gen ist gesunken, die Anzahl der beige-
brachten Vermessungen hat sich seit 1993
rasant erhöht. Infolge der beschriebenen
Arbeitsteilung konnten Arbeitskapazitäten
in den Katasterbehörden für andere be-
deutsame Aufgaben freigesetzt werden.

Wenn dennoch die Bearbeitungszeiten
für Vermessungsanträge und die Qualität
des Liegenschaftskatasters insgesamt noch
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nicht zufriedenstellend sind, liegt dies auch
daran, daß
$ die Antragsfülle immer noch groß ist,
$ die zu Zeiten der DDR aus ideologi-

schen Gründen erfolgte Vernachlässi-
gung des Liegenschaftskatasters sich
nachhaltig negativ auswirkt,

$ die anliegenden Aufgaben mit dem in
den Katasterbehörden vorhandenen Per-
sonal derzeit nicht zu bewältigen sind.

Liegenschaftsvermessungen

Liegenschaftsvermessungen sind nach dem
Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz
solche Vermessungen, die der Einrich-
tung und Fortführung des Liegenschafts-
katasters und der Feststellung und Ab-
markung von Flurstücksgrenzen dienen.

Alle Daten, die in das Liegenschafts-
kataster einfließen, müssen hierzu auch
qualitativ geeignet sein. Dies setzt voraus,
daß bereits bei der Erhebung der Daten
Anforderungen zu erfüllen sind, die auf-
grund der beruflichen Ausbildung als be-
kannt vorausgesetzt werden müssen. Hier-
zu gehört die Beachtung der Grundsätze
des Vermessungswesens und des Verwal-
tungshandelns. Darüber hinaus müssen be-
sondere fachliche Erfordernisse in Rechts-
und Verwaltungsvorschriften festgelegt
werden.

 Mit Änderung der Standardvermes-
sungsverfahren unter Einsatz der Infor-
mationstechnik hat sich auch die Form des
Datenaustausches verändert. Beherrschten
früher Eintragungen in Formularen das
Bild, so sind es heute Massen von Berech-
nungsprotokollen und Dateien. Gerade die
Form des Datenaustausches vermag aber
dazu beizutragen, Arbeiten wirtschaftli-
cher zu gestalten. Mit der im Hinblick auf
das anzustrebende Koordinatenkataster zu
stellenden Forderung nach einer genauen

und zuverlässigen Bestimmung der Lie-
genschaften im amtlichen Bezugssystem
der Lage ist auch der Schritt zu einem
ALK-konformen Datenaustausch, der tech-
nisch realisiert ist, nicht fern. Hierzu müs-
sen auch die Vermessungsstellen die not-
wendigen Werkzeuge vorhalten.

Verantwortung der Vermessungs-
stelle

In Anbetracht der beschriebenen Aufgaben-
teilung kommt dem Grundsatz, daß die
Qualität der Vermessungsschriften allein
von der Vermessungsstelle  zu vertreten
ist, besondere Bedeutung zu. Verantwor-
tung und Risiko müssen auch in der Praxis
den berufsrechtlichen Vorgaben entspre-
chen.  Dies ist bisher nur unbefriedigend
umgesetzt bei der Auswahl und dem Ein-
satz  der angestellten Vermessungsfach-
kräfte der Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure/Vermessungsbefugten.
Die Schutzfunktion, die die Aufsichtsbe-
hörde aufgrund der Rechtsvorschriften bei
der Vergabe von Vermessungsgenehmi-
gungen für Angestellte mit bestimmter Qua-
lifikation derzeit ausübt, ist aufwendig und
steht dem Vertrauen, das dem Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieur/Vermes-
sungsbefugten als beliehenem Unterneh-
mer entgegenzubringen ist, entgegen. Die
Auswahl der einzusetzenden Vermes-
sungsfachkräfte sollte allein dem Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieur/Ver-
messungsbefugten überlassen sein.

Verantwortung der Kataster-
behörde

Die Entscheidung, ob die Qualität der
Vermessungsschriften den vorausgesetz-
ten und festgelegten Anforderungen ge-
nügt, trifft nach wie vor die Kataster-
behörde. Die Entscheidung ist zu doku-
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mentieren. Eine Absicherung der Vermes-
sungsstelle durch regelmäßige detaillier-
te Prüfungen der Vermessungsschriften
bis hin zu Nachberechnungen kommt al-
lerdings nicht in Betracht. Die Vermes-
sungsschriften sind seitens der Vermes-
sungsstelle so aufzubereiten, daß der
Katasterbehörde die Prüfung auf Vollstän-
digkeit der eingereichten Unterlagen und
stichprobenartige Qualitätskontrollen leicht
fallen. Zur Aufbereitung gehören auch
gesonderte Nachweise über Punktidenti-
täten und über die Qualität der Lage-
bestimmung von Objekten im amtlichen
Bezugssystem.

Im Zuge der Liegenschaftsvermessung
erzeugte Daten, die nicht zu den Vermes-
sungsschriften gehören, sind bei der Ver-
messungsstelle aufzubewahren und der
Katasterbehörde auf Anforderung zur Ver-
fügung zu stellen.

Kundenbetreuung

Der Kunde wird in aller Regel auf eine am
Kundenwunsch ausgerichtete Betreuung
durch die Behörde, zu der im Sinne des
Verwaltungsverfahrensrechts auch der Öf-
fentlich bestellte Vermessungsingenieur/
Vermessungsbefugte zählt, angewiesen
sein, damit er nicht aus Unkenntnis, Uner-
fahrenheit oder Unbeholfenheit Rechte
einbüßt oder anderen Schaden erleidet,
wenngleich er stets für sein Handeln ver-
antwortlich bleibt. Die Betreuungspflicht
der Behörde wird um so höher anzusetzen
sein, je geringer Kenntnis und Fähigkeiten
des Kunden und je höher die Pflichten der
Behörde sind. Vor- und Nachteile des je-
weiligen Kundenwunsches hat die Behör-
de richtig, vollständig und unmißverständ-
lich darzulegen [2]. Die kundenorientierte
Antragsbearbeitung  führt dazu, daß der
Kunde die Leistung erhält, die er nach

eingehender Betreuung seitens der Behör-
de beantragt hat.

Qualitätssteigerung

im Liegenschaftskataster
Einsatz modernster Technik und Daten-
verarbeitung sowie organisatorische Maß-
nahmen sind nur Hilfen zum Ausbau eines
Liegenschaftskatasters, das vielfältige An-
forderungen zu erfüllen hat. Aufgrund sei-
ner Entstehung liegt in Brandenburg für
nur 40% der Landesfläche ein Kataster
vor, das auf einwandfreien Vermessungs-
ergebnissen beruht. Nur ein Bruchteil der
Gebäude ist in der Liegenschaftskarte nach-
gewiesen. Während das Liegenschaftsbuch
automatisiert geführt wird, steckt die auto-
matisierte Führung der Liegenschaftskarte
erst in den Anfängen.
Diese wenigen Hinweise deuten bereits an,
daß das Liegenschaftskataster nicht so vor-
liegt, wie die Rechtsvorschriften es for-
dern und die Kunden es benötigen. Durch
geeignete Maßnahmen müssen in einem
überschaubaren Zeitraum zumindest Da-
tenumfang und Aktualität des Liegen-
schaftskatasters deutlich gesteigert wer-
den. Dies ist nicht allein durch die wertvol-
le Kooperation mit der Versorgungs-
wirtschaft bzw. mit anderen Behörden und
Stellen im Zuge des Aufbaus ihrer Fach-
datensysteme oder durch sinnvolle, bedarfs-
orientierte Absenkung der Standards zu
erreichen. Durch Nutzung der bei anderen
Behörden und Stellen bereits vorliegenden
Geodatenbestände ließen sich Daten-
umfang und Aktualität des Liegenschafts-
katasters spürbar steigern. Über die Eig-
nung der Daten entscheidet die Kata-
sterbehörde. Die rechtlichen Vorausset-
zungen zur unentgeltlichen Nutzung die-
ser Daten, die den Katasterbehörden bisher
in der Regel nicht zur Verfügung gestellt
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werden, liegen vor. Es versteht sich beina-
he von selbst, daß den Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieuren in diesem Zusam-
menhang besondere Pflichten gegenüber
dem öffentlichen Vermessungswesen er-
wachsen. Die bei ihnen vorliegenden amt-
lichen Lagepläne und Bestandspläne dürf-
ten regelmäßig Daten beinhalten, die die
Qualität des Liegenschaftskatasters ver-
bessern können.

Qualitätssteigerungen müssen bei jeder
sich bietenden Gelegenheit unter dem Ge-
sichtspunkt der Wirtschaftlichkeit wahr-
genommen werden. Die Vorgehensweise
bedingt, daß die Qualität der Daten anhand
von Qualitätsmerkmalen eindeutig be-
schrieben wird und für den Kunden jeder-
zeit erkennbar ist.

Kosten

Für die Amtshandlungen - also die hoheit-
lichen Tätigkeiten - der Katasterbehörden
und der Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure werden Kosten in Form von
Gebühren und Auslagenerstattung nach der
Gebührenordnung für die Kataster- und
Vermessungsbehörden (VermGebO) bzw.
nach der Kostenordnung für die Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure (Öb-
VermIngKO) erhoben. Beide Verordnun-
gen wurden Ende 1991 konzipiert und auf-
grund gewonnener Erfahrungen, der Kom-
munalisierung der Katasterbehörden, der
zunehmenden Automatisierung im Lie-
genschaftskataster sowie der unterschied-
lichen Entwicklung der Bodenwerte in
Stadt und Land in den Jahren 1994 und
1997 geändert.

Schon die Novellierungen der Branden-
burgischen Bauordnung und der Bauvor-
lagenverordnung , die die Betreuung des
Bauherrn durch eine qualifizierte Ver-
messungsstelle [3] einfordern, machen

eine erneute Überarbeitung der Kosten-
bestimmungen zwingend erforderlich. Hin-
zu kommt nun noch die kundenorientierte
Antragsbearbeitung bei Liegenschafts-
vermessungen, die eine Veränderung der
Struktur der Kostenbestimmungen gera-
dezu herausfordert. Der Kunde soll die
Möglichkeit erhalten, den Leistungsum-
fang und somit auch den Kostenumfang
selbst zu bestimmen. Allerdings bleiben
der Wahlfreiheit des Kunden da Grenzen
gesetzt, wo gesetzliche Normen bestimm-
te Regelleistungen bedingen.

Der Regelungsumfang der Kostenbe-
stimmungen kann wesentlich gestrafft, die
Anwendung des Gebührentarifs unkom-
plizierter, die Gebührenberechnung für den
Kunden leichter nachvollziehbar werden.

Fazit

Die inzwischen gewonnenen Erfahrungen
aller mit dem amtlichen Vermessungswe-
sen Beschäftigten und die technologischen
Weiterentwicklungen erlauben, Politik und
Wirtschaft erwarten eine an den Kunden-
wünschen orientierte Flexibilisierung der
Arbeitsprozesse und der Kosten. Diesen
Herausforderungen kann nur mit einem
zukunftsorientierten Konzept begegnet
werden.

Aufgrund der ausgeübten Aufsicht und
gezielter Untersuchungen seitens des Mi-
nisteriums des Innern und des Landes-
vermessungsamtes sowie regelmäßiger
Berichterstattungen der Katasterbehörden
und Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure/Vermessungsbefugten  liegen  um-
fangreiche Erkenntnisse vor, die es erlau-
ben, ein solches Konzept aufzubauen. Fort-
schreitende Technik und Datenverarbei-
tung ermöglichen es zudem, ohne Qua-
litätsverlust ausgerichtet an den Kunden-
wünschen zu arbeiten.
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Einige Zielvorstellungen wurden vorge-
stellt. Ihre Umsetzung wird Wurzeln bil-
den, die zu einem gesunden Wachstum
führen.
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